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Beschlussvorlage: 

 
 

Verbandsgemeindeverwaltung 
Konz 

Am Markt, 54329 Konz 

Sachgebiet 1.2 / Finanzen 
 

54329 Konz, 15.09.2023 

Status: öffentlich Az.:  Nr.: 2/1670/2023 

 
 

Beratungsfolge: 

26.09.2023 Ortsgemeinderat Wasserliesch 

 
 

Wechsel Revierleitung 

 
 
 
Sachverhalt: 
 
Der Leiter des Forstrevieres Konz-Wiltingen wird mit Ablauf des Monats Dezember 2023 in den 
Ruhestand treten. 
Nach § 28 (1) Landeswaldgesetz (LwaldG) in Verbindung mit § 7 (1) der Durchführungsverordnung 
zum LwaldG kann die Ortsgemeinde Wasserliesch durch das Freiwerden der Revierleitung 
entscheiden, ob sie die Revierleitung auch in Zukunft durch eine(n) staatliche(n) Bedienstete(n) 
ODER eine (n) Bedienstete(n) der Ortsgemeinde durchführen lassen möchte. 
 
Aufgrund des akuten Fachkräftemangels und der Kompetenz des Forstamtes, schlägt die 
Verwaltung vor, die Revierleitung auch künftig von einem/einer staatlichen Bediensteten 
durchführen zu lassen. 
 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Revierleitung des Gemeindeforst Wasserliesch wird auch zukünftig von einem/einer 
staatlichen Bediensteten durchgeführt. 
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